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 Ort und Tag des Erlasses 

 dieser Wahlbekanntmachung

 Bielefeld, den 27.05.2015 

 

 

  

WAHLBEKANNTMACHUNG 

 
Nachwahlen der studentischen Vertreterinnen und Vertreter zu den 

Fachbereichsräten der Fachbereiche Gestaltung, Ingenieurwissenschaften und 

Mathematik, Sozialwesen, Wirtschaft und Gesundheit  

sowie die 

Nachwahl der studentischen Vertreterinnen und Vertreter zum Senat 

 

gemäß § 17 Abs. 1 der Wahlordnung der Fachhochschule Bielefeld (WO) vom 

13.12.2007 

 
 

 

Unter Bezugnahme auf das Wahlausschreiben vom 21.04.2015, bekanntgegeben im 

Verkündungsblatt der Fachhochschule Nr. 14/2015, wird folgende Wahlbekanntmachung 

erlassen; zeitgleich werden die Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgefordert: 

 

 

 

I. Ort und Zeit der Stimmabgabe: 

 

 

 

Die Wahlen finden am  

 

Dienstag, den 02.06.2015 und am Mittwoch, den 03.06.2015, 

 

jeweils in der Zeit von 09.00 – 15.00 Uhr 

 

statt. 

 

 

Folgende Wahlräume werden eingerichtet: 

 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Gestaltung in ihrem Fachbereich, 

Lampingstr. 3, Bielefeld, Foyer; 

 

• für die Wahlberechtigten der Lehreinheit Architektur und Bauingenieurwesen in 

ihrem Fachbereich Campus Minden am Standort Artilleriestr. 9, 32427 Minden, Mensa; 

 

• für die Wahlberechtigten der Lehreinheit Technik in ihrem Fachbereich Campus 

Minden am Standort Ringstr. 94, 32427 Minden, Pausenbereich; 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 

Mathematik, Lehreinheiten Elektrotechnik und Informationstechnik sowie 

Maschinenbau am Standort Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10, Bielefeld, Foyer; 
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• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 

Mathematik, Lehreinheiten Produktentwicklung Mechatronik sowie 

Mathematik am Standort Am Stadtholz 24, Bielefeld, Eingangshalle B/C; 

 

• für die Wahlberechtigten des Bachelor-Studiengangs Apparative Biotechnologie 

im Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit, Bereich Wirtschaft, Universitäts-

hauptgebäude, Universitätsstr. 25, Bielefeld, Zugang U2-Zahn/Seminarräume;  

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und 

Mathematik, Lehreinheiten praxisintegrierte Bachelorstudiengänge 

Wirtschaftsingenieurwesen und Mechatronik/Automatisierung am Studienort 

Gütersloh, Schulstr. 10, 33330 Gütersloh, Raum 308 (3. Etage/Sekretariat); 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Sozialwesen in ihrem Fachbereich, Kurt-

Schumacher-Str. 6, Bielefeld, Gebäude C, 1. Etage, Foyer; 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Wirtschaft und Gesundheit, Bereich 

Wirtschaft im Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit, Bereich Wirtschaft, 

Universitätshauptgebäude, Universitätsstr. 25, Bielefeld, Zugang U2-

Zahn/Seminarräume; 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Wirtschaft und Gesundheit, Bereich 

Wirtschaft, des Bachelor-Studienganges Wirtschaftspsychologie im Fachbereich 

Gestaltung, Lampingstr. 3, Bielefeld, Foyer; 

 

• für die Wahlberechtigten des Fachbereichs Wirtschaft und Gesundheit, Bereich 

Pflege und Gesundheit am Standort Am Stadtholz 24, Bielefeld, Eingangshalle B/C.  

 

 

 

II. Regelung der Stimmabgabe 

 

 

1. Allgemeines 

 

Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels ausgeübt. 

 

Für die einzelnen Wahlen werden die Stimmzettel durch folgende Farben 

gekennzeichnet: 

 

      Wahlen zum Senat              =     blau 

      Wahlen zu den Fachbereichsräten    =     gelb 

 

Außerdem erhalten die Stimmzettel eine Kennzeichnung für die Wählergruppe: 

 

Studierende:  S 

 

Auf dem Stimmzettel wird angegeben, wie viele Namen höchstens anzukreuzen sind. 

 

Jede/jeder Wahlberechtigte hat ihre/seine Stimme bzw. Stimmen auf dem Stimmzettel 

durch Ankreuzen an der neben dem Namen der Bewerberin / des Bewerbers bzw. der 

Bewerberinnen / der Bewerber vorgesehenen Stelle persönlich abzugeben. 

 

 

2. Wahlsysteme (§ 16 WO) 

 

Je nach den eingegangenen Wahlvorschlägen wird entweder nach den Grundsätzen 

der personalisierten Verhältniswahl oder der Mehrheitswahl (Personenwahl) gewählt: 
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a) Die personalisierte Verhältniswahl wird aufgrund von Listen durchgeführt. Sie 
findet statt, wenn je Wahl und Gruppe oder Teilgruppe mehrere gültige 

Wahlvorschläge eingegangen sind (§ 16 Abs. 2 WO). 

 

 Jede/jeder Wahlberechtigte  hat bei der Verhältniswahl für jede Wahl jeweils nur 

eine Stimme. Mit der Entscheidung für eine Bewerberin/einen Bewerber einer Liste 

wird zugleich auch die Liste insgesamt gewählt (§ 18 Abs. 9 WO). 

 

b) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn je 
Wahl und Gruppe oder Teilgruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag eingegangen ist 

(§ 16 Abs. 3 WO). 

 

Bei Mehrheitswahl in einer Gruppe oder Teilgruppe hat die Wählerin/der Wähler je 

Wahl so viele Stimmen, wie Sitze auf die Gruppe oder Teilgruppe entfallen. (§ 18 

Abs. 11 WO). 

 

 

III. Zugelassene Wahlvorschläge / anzuwendende Wahlsysteme: 

 

 

1. Wahlen zum Senat 

 

 

Gruppe: Studierende 

Es sind folgende Wahlvorschläge zugelassen (aufgeführt in der Reihenfolge ihres 

Eingangs, s. § 15 WO): 

 

 

Vorschlagsliste 1 

Kandidatin/Kandidat: 

Madita Rasor, FB Sozialwesen 

Farah Adaili, FB Sozialwesen 

Tobias Kratz, FB Sozialwesen 

 

 

Vorschlagsliste 2 

Kandidatin/Kandidat: 

Georg Remmert, FB Wirtschaft und Gesundheit 

Marcel Brieger, FB Wirtschaft und Gesundheit 

Johanna Schenk, FB Wirtschaft und Gesundheit 

 

 

Vorschlagsliste 3 

Kandidat: 

Aleksej Klatschenko, FB Ingenieurwissenschaften und Mathematik 

 

 

Vorschlagsliste 4 

Kandidat: 

Robert Krischan ter Horst, FB Gestaltung 

 

 

Wahlsystem: Es wird nach den Regeln der personalisierten Verhältniswahl 

gewählt. 
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2. Wahlen zu den Fachbereichsräten 

 

a. Fachbereich Gestaltung 
 

Gruppe:  Studierende 

 

Es ist folgender Wahlvorschlag zugelassen: 

 

Vorschlagsliste 1 

Kandidatin/Kandidat 

Sabrina Tiggelbeck 

Kathrin Potschka 

Sven Henric Olde 

 

Wahlsystem:  

Gewählt wird nach den Regeln der Mehrheitswahl (Personenwahl). 

 

b. Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik  

 

Gruppe: Studierende 

 

Vorschlagsliste 1 

Kandidat 

Hendrik Fuchs 

Roman Görz 

Aleksej Klatschenko 

 

Wahlsystem:  

Gewählt wird nach den Regeln der Mehrheitswahl (Personenwahl). 

 

c. Fachbereich Sozialwesen 
 

Gruppe:  Studierende 

Es sind folgende Wahlvorschläge zugelassen: 

 

Vorschlagsliste 1 

Kandidatin/Kandidat 

Natascha Nemetschek 

Simone Meineke 

Nora Wendt 

Carsten Horstkötter 

Petra Zölder 

 

Wahlsystem:  

Gewählt wird nach den Regeln der Mehrheitswahl (Personenwahl). 

 

 

d. Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit 

 

Gruppe:  Studierende 

Es ist folgender Wahlvorschlag zugelassen: 

 

Vorschlagsliste 1 

Kandidatin/Kandidat 

Johanna Schenk 

Marcel Brieger 

Georg Remmert 

 

Wahlsystem:  

Gewählt wird nach den Regeln der Mehrheitswahl (Personenwahl). 
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Der Wahlvorstand 

der Fachhochschule Bielefeld 

 

 

gez. Andreas Jäger 

gez. Silke Schulz-Pabst 

gez. Ulrike Settnik 

gez. Christel Sander 


